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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1983

Norm

AngG §1 IV

Rechtssatz

Neben besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten kommt auch dem Fehlen einer manuellen Betätigung für den Begri

der "höheren Arbeit" eine erhebliche Bedeutung zu. - Hier: Nicht Masseur.

Entscheidungstexte

4 Ob 115/83

Entscheidungstext OGH 18.10.1983 4 Ob 115/83

Schlagworte

SW: Angestellter, höhere, nicht kaufmännische Dienste, Hand, Verrichtung, Tätigkeit, Massage, Befähigung, Ausbildung,

Heilmasseur, Heilmassage
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